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Einleitung

A. Zur Thematik

Das im Jahr 2018 erwirtschaftete Bruttoinlandsprodukt der Bundesrepu
blik Deutschland betrug rund EUR  3,38  Billionen.1 Damit ist die Bundes
republik die größte Volkswirtschaft Europas und zählt damit zu den bedeu-
tendsten Volkswirtschaften der Welt. Dies manifestiert sich auch darin, dass 
die Bundesrepublik, trotz der im Vergleich zu anderen Ländern kleinen 
Größe, eine führende Exportnation ist.2 Diese starke wirtschaftliche Stellung 
in Europa und der Welt fußt auf innovativen und international agierenden 
Unternehmen. Die Mehrheit der Unternehmen sind dabei in Konzernen orga-
nisiert, also miteinander verbunden. Man geht davon aus, dass ca. drei Viertel 
der Aktiengesellschaften mit über 90 % des Kapitals in Konzerne eingebun-
den sind, bei den Gesellschaften mit beschränkter Haftung soll es rund die 
Hälfte sein.3 Hierzu zählen nicht nur die großen börsennotierten Unterneh-
men aus dem DAX, wie z. B. der VW-Konzern (mit allein über 120 deut-
schen Tochtergesellschaften)4 oder die Lufthansa (mit mehr als 550 Tochter
gesellschaften)5, sondern auch zahlreiche andere Konzerne, die die deutsche 
Wirtschaft prägen (z. B. die Bosch Gruppe mit weltweit über 440 Tochtergesell
schaften)6.

1  Statistisches Bundesamt, Bruttoinlandsprodukt 2018 für Deutschland, S. 6, abruf-
bar unter https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressekonferenzen/2019/BIP2018/presse 
broschuere-bip.html;jsessionid=A1C9FF07791ABD1E9BBC92C681C2DB23.internet 
721?nn=206104 (zuletzt abgerufen am 03.06.2019).

2  Süddeutsche Zeitung vom 08.02.2018, hiernach führten die deutschen Unterneh-
men Waren im Wert von EUR 1,279 Billionen Euro aus, abrufbar unter: https://www.
sueddeutsche.de/wirtschaft/handelsbilanzueberschuss-deutschland-gesunken-1.38586 
57 (zuletzt abgerufen am 03.06.2019).

3  Emmerich/Habersack, Konzernrecht, § 1 II 1, Rn. 8; siehe auch Kornblum, 
GmbHR 2003, 1157 ff., ders., GmbHR 2005, 39 ff.; Theisen, Konzernrecht, S. 21.

4  Anteilsbesitz der Volkswagen AG gemäß § 285 und § 313 HGB zum 31.12.2016, 
abrufbar unter https://www.volkswagenag.com/de/InvestorRelations/news-and-publi 
cations/Financial_Statements.html (zuletzt abgerufen am 03.06.2019).

5  Abrufbar unter: https://www.lufthansagroup.com/de/unternehmen/unternehmens 
profil.html (zuletzt abgerufen am 03.06.2019).

6  Geschäftsbericht 2017 der Bosch-Gruppe, S. 1, abrufbar unter https://www.
bosch.com/de/explore-and-experience/geschaeftsbericht/ (zuletzt abgerufen am 03.06. 
2019).

https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/handelsbilanzueberschuss-deutschland-gesunken-1.3858657
https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/handelsbilanzueberschuss-deutschland-gesunken-1.3858657
https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/handelsbilanzueberschuss-deutschland-gesunken-1.3858657
https://www.lufthansagroup.com/de/unternehmen/unternehmensprofil.html
https://www.lufthansagroup.com/de/unternehmen/unternehmensprofil.html
https://www.bosch.com/de/explore-and-experience/geschaeftsbericht/
https://www.bosch.com/de/explore-and-experience/geschaeftsbericht/
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Die Internationalität der deutschen Wirtschaft, der technologische Fort-
schritt sowie die Größe der Konzerne erfordern effiziente Organisations-
strukturen, damit dieser wirtschaftliche Erfolg erreicht und gesichert werden 
kann. Bei der Ausgestaltung jener Strukturen hat die Geschäftsleitung der 
Obergesellschaft einen erheblichen Spielraum, um die konkrete Organisation 
der Unternehmung auszugestalten. Die Konzernorganisation ist damit eng 
mit den Vorstellungen der Konzernführung verbunden. Diese wiederum ist 
abhängig von der Unternehmensstrategie sowie zahlreichen internen und ex-
ternen Bedingungen.7 Rechtliche Grenzen und Bestimmungen sind zwar zu 
berücksichtigen, indes ist stets die effiziente Aufgabenerledigung der stetige 
Treiber und Einflussfaktor für die Konzernorganisation.

Eine Möglichkeit einen Konzern zu organisieren, ist die Matrixorganisa-
tion. Jene hat sich in den 70er-Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts etabliert 
und prägt in diversen Konzernen auch heutzutage die Binnenorganisation. 
Bekannte Beispiele für deutsche Unternehmen, die Matrixstrukturen in ih-
ren  Konzern implementiert haben, sind beispielsweise ProSiebenSat.1  Me-
dia  AG8, TUI9, ThyssenKrupp10 sowie BASF, E.ON, SAP und Siemens11, 
aber auch ausländische Unternehmen wie H&M12 und Microsoft.13 Es exis-
tieren verschiedene Gründe, weswegen die Matrixorganisation als Organisa-
tionsform entsteht. Dies kann beispielsweise die bewusste Entscheidung für 
diese Organisationsform (durch Umstrukturierung) sein oder aber auch das 
„wilde“ Entstehen dieser Organisation durch eine Expansion und den damit 
verbundenen Zukauf von Gesellschaften. Gemein ist allen Wandlungsprozes-
sen im Konzern allerdings, dass sie häufig nicht mit gesellschaftsrechtlichen 
Änderungen einhergehen. Hiergegen sprechen in der Praxis häufig steuer-
rechtliche sowie mitbestimmungsrechtliche Vorbehalte, aber auch der Auf-

7  Töpfer, BWL, S. 1190, „Structure follows Process follows Strategy“. 
8  ProSiebenSat.1 Media AG Jahresabschluss zum 31.  Dezember 2013, S. 51, ab-

rufbar unter: http://www.prosiebensat1.de/uploads/2015/11/03/EinzelabschlussAG_13 
_de.pdf (zuletzt abgerufen am 03.06.2019).

9  TUI AG Magazin, S. 64, abrufbar unter: http://geschaeftsbericht2013-14.tui-
group.com/sites/default/files/downloads/de/TUI_2013-14_Magazin.pdf (zuletzt abge-
rufen am 03.06.2019).

10  ThyssenKrupp AG Geschäftsbericht 2016/2017, S. 32 ff.; http://www.rp-online.
de/wirtschaft/stahlkocher-beschimpfen-thyssenkrupp-chef-aid-1.6228811 (zuletzt ab-
gerufen am 03.06.2019). 

11  Seibt/Wollenschläger, AG 2013, 229 (230) m. w. N. 
12  Corporate governance report H & M Hennes & Mauritz AB 2016, S. 2, abruf-

barunter: https://about.hm.com/content/dam/hmgroup/groupsite/documents/masterlan 
guage/Corporate %20Governance/Corporate %20Governance %20Reports/Corporate% 
20Governance %20Report %202016.pdf (zuletzt abgerufen am 03.06.2019); Burton/
Obel/Håkonson, JOD 2015, 37.

13  Burton/Obel/Håkonson, JOD 2015, 37.

http://www.prosiebensat1.de/uploads/2015/11/03/EinzelabschlussAG_13_de.pdf
http://www.prosiebensat1.de/uploads/2015/11/03/EinzelabschlussAG_13_de.pdf
http://geschaeftsbericht2013-14.tui-group.com/sites/default/files/downloads/de/TUI_2013-14_Magazin.pdf
http://geschaeftsbericht2013-14.tui-group.com/sites/default/files/downloads/de/TUI_2013-14_Magazin.pdf
http://www.rp-online.de/wirtschaft/stahlkocher-beschimpfen-thyssenkrupp-chef-aid-1.6228811
http://www.rp-online.de/wirtschaft/stahlkocher-beschimpfen-thyssenkrupp-chef-aid-1.6228811
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wand, den gesellschaftsrechtliche Änderungen mit sich bringen. Vielmehr 
erfolgen die Änderungen „virtuell“.14 Die betriebswirtschaftliche und die 
gesellschaftsrechtliche Organisation des Konzerns divergieren dann, da die 
Organisation zunächst auf funktionalen und organisatorischen Erwägungen 
beruht.15

Die konzernweite Matrixorganisation ist ein Beispiel für eine solche ge-
sellschaftsübergreifende Organisationsform. Diese Organisation macht nicht 
bei der rechtlichen Grenze der einzelnen Gesellschaft halt, sondern „ver-
mischt“ verschiedene Gesellschaften zur Erfüllung einer Aufgabe. Bei der 
Nutzung der Matrixorganisation wird ein Bündel von Zielen verfolgt. So 
steht zunächst die Effizienz der Führung im Mittelpunkt, aber auch eine effi-
ziente Informationsverarbeitung. Ebenso ist die Förderung von Kreativität 
und Innovationsfähigkeit ein mitverfolgtes Ziel.16 Die Matrixorganisation ist 
dabei ein „virtuelles Gebilde“. Durch diese faktische Handhabung „verschwin
den“ die gesellschaftsrechtlichen Grenzen. So kann es dann sein, dass ein 
leitender Angestellter der Obergesellschaft zugleich als Geschäftsführer einer 
Tochtergesellschaft als Matrixgesellschaft bestellt wird, aber tatsächlich nur 
wenige Entscheidungsbefugnisse besitzt oder der Geschäftsführer der Toch-
tergesellschaft lediglich ein sogenannter „Plant-Manager“ ist, der indes keine 
Entscheidungshoheit über Einkauf, Vertrieb oder die Finanzen seiner Matrix-
gesellschaft besitzt. Ferner kommt es vor, dass die Berichtslinien nicht in der 
Matrixgesellschaft enden, sondern zentral bei einer Abteilung in der Oberge-
sellschaft und das Leitungsorgan der Matrixgesellschaft bei dieser Kommu-
nikation außen vor bleibt.17

Eine solche gesellschaftsübergreifende Organisation bringt naturgemäß 
rechtliche Fragestellungen mit sich. Diese Arbeit wird sich den Auswirkun-
gen der Matrixorganisation in Bezug auf deren Akteure widmen.

B. These und Gang der Untersuchung

Ausgangsthese ist, dass die Matrixorganisation wirksam in einen Konzern 
integriert werden kann, hierbei aber Grenzen des Gesellschaftsrechts einzu-
halten sind und damit gerade nicht losgelöst vom Gesellschaftsrecht betrach-

14  Diesen Begriff verwendend Henze/Lübke, Der Konzern 2009, 157, 160.
15  Diese Feststellung treffend: Wieneke, Gesellschaftsrecht in der Diskussion 2010, 

2011, S. 91; Seibt/Wollenschläger, AG 2013, 229 (231); Kort, NZA 2013, 1318. 
16  Vertiefend hierzu: Leumann, Die Matrix-Organisation, S. 39 ff.; Hill/Fehlbaum/

Ulrich, Organisationslehre 1, S. 167 f.; Picot/Dietl/Franck/Fiedler/Royer, Organisa-
tion, S. 303.

17  Vgl. Wisskirchen/Dannhorn/Bissels, DB 2008, 1139, mit weiteren Beispielen.




